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100. Gesetz vom 12. Dezember 2012, mit dem das Salzb urger Landessicherheitsgesetz geändert wird 
 
 
Der Salzburger Landtag hat beschlossen: 
 
Das Salzburger Landessicherheitsgesetz, LGBl Nr 57/2009, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 94/2012, wird 
geändert wie folgt: 
 
1. Im § 21 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
1.1. Abs 3 lautet: 

"(3) Die nach Abs 1 oder 2 erforderliche Sachkunde ist darüber hinaus als gegeben anzunehmen, wenn 
1. die Halterin oder der Halter im Besitz eines Nachweises über eine nach vergleichbaren Vorschriften eines anderen 

Bundeslandes oder Staates absolvierte Ausbildung ist; 
2. die Halterin oder der Halter eine andere Ausbildung aufweist, die zumindest gleichwertige Kenntnisse über das Hal-

ten von Hunden vermittelt; 
3. die Halterin oder der Halter eine mindestens zehnjährige Erfahrung im Halten eines gefährlichen Hundes nachweisen 

kann, ohne dass während dieser Zeit der gefährliche Hund jemanden verletzt hat. 
Die nach Abs 1 erforderliche Sachkunde gilt ferner bei Personen, Institutionen oder Vereinigungen als gegeben, die 
gemäß § 19 Abs 2 Z 1 oder 2 keiner Bewilligung zum Halten gefährlicher Hunde bedürfen." 
 
1.2. Abs 5 lautet: 

"(5) Die Inhalte und der Umfang der Ausbildungen nach Abs 1 bis 3 werden durch Verordnung der Landesregierung 
näher geregelt." 
 
2. Im § 40 Abs 4 wird folgender Satz angefügt: "Einrichtungen, die gemäß § 21 Abs 3 in der bis zu dem in der Z 1 gel-
tenden Fassung berechtigt sind, Ausbildungen für das Halten von gefährlichen Hunden anzubieten, gelten als gemäß 
§ 21 Abs 4 zugelassene Personen." 
 
3. Im § 40 wird angefügt: 

"(6) Die §§ 21 Abs 3 und 5 und 40 Abs 4 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 100/2012 treten mit 15. September 2012 
in Kraft." 
 
 

Illmer 
 

Burgstaller 
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